
Vorstellung der EMFAF-Fördermöglichkeiten für Teichwirte 

 
Liebe Teichwirte, 
 
die Europäische Union stellt für alle Teichwirte mit mind. 1 ha bewirtschafteter Teichfläche im Haupt- 
oder Nebenerwerb einen Fördertopf zur Verfügung (= EMFAF Europäischer Meeresfischerei und 
Aquakulturfond). 
 
Hier können auf niederschwellige Art und Weise Zuschussgelder abgerufen werden, die dem Erhalt 
und der Förderung unserer heimischen Fischproduktion dienen. 
 
Der Fördersatz beträgt in der Regel 50% (für Jungunternehmer bis zu einem Alter von 40 Jahren 
60%) und kann für zahlreiche Maßnahmen abgerufen werden. 
 
Förderfähig sind vor allem Teichbaumaßnahmen wie Weiherdammsanierungen oder das Ertüchtigen 
von Teichen aber auch andere Maßnahmen, die der Steigerung der Produktionsmenge (z.B. 
Teichneubau), der Effizienzsteigerung oder der Kosteneinsparung dienen. Außerdem können 
Abwehrmaßnahmen gegen Prädatoren und Maßnahmen, die für eine Verbesserung der Tiergesundheit 
dienen (z.B. Belüfter), gefördert werden. 
 
Besonders attraktiv sind außerdem die Förderungen, die nicht direkt die Produktion betreffen, sondern 
dem Teichwirt weitere Standbeine sichern sollen wie z.B. der Aus- oder Aufbau von Ökotourismus, 
der Aufbau neuer Betriebszweige oder Vermarktungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit. 

 
Alle Fördergelder sind bis 2027 abrufbereit und die Maßnahmen müssen bis 2029 abgeschlossen 
sein. 
 
Falls Sie eine Investition planen, zögern Sie nicht, mich anzusprechen. Die Fördermöglichkeiten sind 
vielfältig und ich übernehme die Antragstellung für Sie! (hierfür berechnet die TG Aischgrund einen 
Beitrag von 3%, bei Nichtmitgliedern der TG Aischgrund 4%, des ausgezahlten Förderbetrages, 
jedoch max. 400 €).  
 

Angela Nusser 

01573 / 3 23 30 82 (gerne über WhatsApp) 
angelanusser@googlemail.com 
 
 

 

 
 

 

 

EMFAF-Schilder 

erhalten Sie über die Geschäftsstelle der 
TG Aischgrund 
 
Tel.: 09193/5012085 
 

 


